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63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §112 Abs1;

Rechtssatz

Die dem Sicherheitswachebeamten im Verdachtsbereich zur Last gelegten Dienstp7ichtverletzungen ließen die

Maßnahme der Suspendierung als gerechtfertigt erscheinen, weil sie den gravierenden Vorwurf der Entgegennahme

von regelmäßigen Geldleistungen zugleich mit der Bereitschaft zur Bescha<ung und Weiterleitung von Informationen

aus der Polizeiarbeit und die allenfalls tatsächliche Bescha<ung von derartigen Informationen und deren Herausgabe

an Außenstehende im Rahmen eines organisierten Zusammenwirkens von mehreren Personen innerhalb des

Polizeiapparates umfassten. Eine derartige Vorgangsweise eines Sicherheitswachebeamten war - ungeachtet der

Frage, ob und inwieweit sie nun tatsächlich in die Öffentlichkeit gedrungen ist -

o<enkundig geeignet, das Ansehen des Amtes und darüber hinaus auch der Sicherheitsbehörden insgesamt zu

gefährden. Sie war überdies auch dazu geeignet, wesentliche Interessen des Dienstes zu gefährden, weil die dem

Sicherheitswachebeamten im Verdachtsbereich vorgeworfene Vorgangsweise den dienstlichen Interessen

offensichtlich entgegenläuft.
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